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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

In § 100 Absatz 6 des Berliner Hochschulgesetzes in der Fassung 
vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378) wird die Angabe „31. Dezember 
2015“ durch die Angabe „31. Dezember 2020“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Dezember 2015

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Dreizehntes Gesetz
zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes

Vom 3. Dezember 2015
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Zustimmung zu dem Staatsvertrag

Dem vom 9. bis 28. September 2015 unterzeichneten Achtzehnten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag wird zugestimmt. Der Staatsver-
trag wird als Anlage zu diesem Gesetz veröffentlicht.

§ 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

§ 3 
Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 außer Kraft, falls der Acht-
zehnte Rundfunkänderungsstaatsvertrag nach seinem Artikel 2 Ab-
satz 2 Satz 2 gegenstandslos wird. Das Außerkrafttreten wird bis 
zum 31. Januar 2016 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
bekannt gemacht.

Berlin, den 3. Dezember 2015

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Gesetz
zum Achtzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag

Vom 3. Dezember 2015
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Anlage zu § 1 Satz 2

Achtzehnter Staatsvertrag
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Achtzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen
schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1 
Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geän-
dert durch den Siebzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 
18. Juni 2015, wird wie folgt geändert:
§ 7 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgender neuer Satz 1 eingefügt:
„Werbung ist Teil des Programms.“

bb) Die bisherigen Sätze 1 und 2 werden zu den Sätzen 2 
und 3.

cc) Im neuen Satz 3 werden die Wörter „Satz 1 gilt“ durch die 
Wörter „Sätze 1 und 2 gelten“ ersetzt.

b) Es wird folgender neuer Absatz 11 eingefügt:
„(11) Die nichtbundesweite Verbreitung von Werbung oder 

anderen Inhalten in einem zur bundesweiten Verbreitung beauf-
tragten oder zugelassenen Programm ist nur zulässig, wenn und 
soweit das Recht des Landes, in dem die nichtbundesweite Ver-
breitung erfolgt, dies gestattet. Die nichtbundesweit verbreitete 
Werbung oder andere Inhalte privater Veranstalter bedürfen 
einer gesonderten landesrechtlichen Zulassung; diese kann von 
gesetzlich zu bestimmenden inhaltlichen Voraussetzungen ab-
hängig gemacht werden.“

c) Der bisherige Absatz 11 wird der neue Absatz 12 und die Ver-
weisung „Absätze 1 bis 10“ wird durch die Verweisung „Absät-
ze 1 bis 11“ ersetzt.

Artikel 2 
Kündigung, Inkrafttreten, 

Neubekanntmachung
(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 geänderten Staatsvertrages 

sind die dort vorgesehenen Kündigungsvorschriften maßgebend.
(2) Dieser Staatsvertrag tritt zum 1. Januar 2016 in Kraft. Sind bis 

zum 31. Dezember 2015 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der 

Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
konferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der Ratifikations-
urkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rundfunk-
staatsvertrages in der Fassung, die sich aus Artikel 1 ergibt, mit neu-
em Datum bekannt zu machen.

Für das Land Baden-Württemberg:
Berlin, den 9.9.2015 Winfried Kretschmann

Für den Freistaat Bayern:
Berlin, den 9.9.2015 Horst Seehofer

Für das Land Berlin:
Berlin, den 9.9.2015 Michael Müller

Für das Land Brandenburg:
Berlin, den 10.9.2015 Dietmar Woidke

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Berlin, den 9.9.2015 Carsten Sieling

Für die Freie und Hansestadt 
Hamburg:
Berlin, den 9.9.2015 Olaf Scholz

Für das Land Hessen:
Berlin, den 9.9.2015 V. Bouffier

Für das Land Mecklenburg- 
Vorpommern:
Berlin, den 9.9.2015 Erwin Sellering

Für das Land Niedersachsen:
Hannover, den 28.9.2015 Stephan Weil

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Berlin, den 9.9.2015 H. Kraft

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Berlin, den 9.9.2015 Malu Dreyer

Für das Saarland:
Berlin, den 9.9.2015 Annegret Kramp-Karrenbauer

Für den Freistaat Sachsen:
Berlin, den 9.9.2015 St. Tillich

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Berlin, den 9.9.2015 Reiner Haseloff

Für das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, den 18.9.2015 Torsten Albig

Für den Freistaat Thüringen:
Berlin, den 9.9.2015 Bodo Ramelow
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Auf Grund des
1. § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 17 Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 

1 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 2. November 2015 (BGBl. I 
S. 1834) geändert worden ist,

2. § 387 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Abgabenordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 
2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. 
November 2015 (BGBl. I S. 2025) geändert worden ist,

3. a) § 409 der Abgabenordnung,
b)  § 14 Absatz 3 Satz 2 des Fünften Vermögensbildungsgeset-

zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 1994 
(BGBl. I S. 406), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4318) geändert worden 
ist, auch in Verbindung mit § 409 der Abgabenordnung,

c) § 8 Absatz 2 Satz 2 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Oktober 1997 
(BGBl. I S. 2678), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 18. Juli 2014 (BGBl. I S. 1042) geändert worden ist, 
auch in Verbindung mit § 409 der Abgabenordnung,

d) § 8 des Investitionszulagengesetzes 1999 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4034), 
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2004 (BGBl. I S. 3603) geändert worden ist,

e) § 7 des Investitionszulagengesetzes 2005 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. September 2005 (BGBl. I 
S. 2961),

f) § 14 des Investitionszulagengesetzes 2007 in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Februar 2007 (BGBl. I 
S. 282), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2350) geändert worden ist,

g) § 15 des Investitionszulagengesetzes 2010 vom 7. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I S. 2350), das durch Artikel 10 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) geändert 
worden ist,

h) § 164 Satz 1 des Steuerberatungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. November 1975 (BGBl. I S. 2735), 
das zuletzt durch Artikel 16 und 17 des Gesetzes vom 2. No-
vember 2015 (BGBl. I S. 1834) geändert worden ist,

i) § 131 Absatz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 13. Mai 2015 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist,

j) § 17 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 des Geldwäschegesetzes 
vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch 
Artikel 346 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I 
S. 1474) geändert worden ist,

jeweils in Verbindung mit § 387 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Ab-
gabenordnung,

4. § 10 Absatz 2 des Vergnügungsteuergesetzes vom 20. Oktober 
2009 (GVBl. S. 479), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. Dezember 2010 (GVBl. S. 559) geändert worden ist,

5. § 12 Absatz 2 des Übernachtungsteuergesetzes vom 18. Dezem-
ber 2013 (GVBl. S. 924),

Verordnung
über besondere Zuständigkeitsregelungen im Bereich der Finanzverwaltung des Landes Berlin 

(Finanzämter-Zuständigkeitsverordnung – FÄZustVO)
Vom 17. November 2015

zu 1. bis 3. jeweils, in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die 
Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverord-
nungen im Bereich der Finanzverwaltung auf die Senatsverwaltung 
für Finanzen vom 1. April 1992 (GVBl. S. 117) wird verordnet:

§ 1
(1) Das Technische Finanzamt Berlin nimmt als Rechenzentrum 

der Landesfinanzverwaltung für das jeweils zuständige Finanzamt 
folgende mit dem Einsatz automatischer Einrichtungen im Besteue-
rungsverfahren zusammenhängende Steuerverwaltungstätigkeiten 
wahr:
1. Berechnung von Steuern einschließlich der Steuervergütungen 

und Steuererstattungen sowie von steuerlichen Nebenleistun-
gen, ferner die Fertigung und Bekanntgabe der entsprechenden 
Verwaltungsakte,

2. Berechnung von gesondert festzustellenden Besteuerungsgrund-
lagen, von Steuermessbeträgen und Zerlegungsanteilen sowie 
die Fertigung und Bekanntgabe der entsprechenden Verwal-
tungsakte,

3. Erstellung von Aufforderungen zur Abgabe von Steuererklärun-
gen, Androhung von Zwangsgeld, Mahnungen sowie sonstigen 
Mitteilungen und Hinweisen,

4. Unterstützung der mit den Aufgaben der Vollstreckung betrau-
ten Stellen und Fertigung entsprechender Verwaltungsakte,

5. Erstellung von Statistiken und Auswertungen,
6. Versendung der in den Nummern 1 bis 4 genannten Verwal-

tungsakte, sofern hierfür ein automatisiertes Verfahren einge-
richtet ist,

7. Entgegennahme von Steueranmeldungen und Steuererklärun-
gen, soweit diese beleglos auf Datenträgern oder im Wege der 
Datenfernübertragung übermittelt werden,

8. Buchführung über die von dem zentralen Zahlungsverkehr der 
Finanzämter anzunehmenden oder auszuzahlenden Beträge ein-
schließlich der Fertigung von Unterlagen für Ein- und Auszah-
lungen,

9. Verarbeitung von Zahlungen im Datenträgeraustausch mit den 
Kreditinstituten,

10. Übermittlung von Daten, insbesondere an öffentliche Stellen,
11. Einscannen von Steuererklärungen, Steueranmeldungen sowie 

Belegen,
12. Zentralstelle ElsterOnline-Verfahren,
13. Verwaltung von Datenbeständen, soweit sie mit den unter den 

Nummern 1 bis 12 genannten Aufgaben anfalle.
(2) Das zuständige Finanzamt kann die in Absatz 1 genannten  

Maßnahmen im Einzelfall auch selbst vornehmen.

§ 2
(1) Finanzämter sind für den Bereich anderer Finanzämter nach 

Maßgabe der folgenden Absätze und der Anlage zuständig. Das gilt 
auch für vor dem 1. Januar 1991 entstandene Ansprüche aus dem 
Steuerschuldverhältnis, auf die im Bereich der Bezirke und Ortsteile 
Berlins, in denen bis zum 3. Oktober 1990 das Grundgesetz nicht 
galt, das bis zum 31. Dezember 1990 geltende Recht gemäß Anlage 
I, Kapitel IV, Sachgebiet B, Abschnitt II, Nr. 14 Absatz 1 Satz 2 des 
Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 889), 
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a) beide Rechtsträger zu den in den Nummern 10.1, 11.1.1, 12.1 
und 13.1 der Anlage genannten Steuerpflichtigen zählen,

b) eine GmbH & Co. KG auf eine andere Personenhandelsgesell-
schaft verschmolzen wird.

(2) Ergibt sich die Zuständigkeit bei einer Umwandlung im Sinne 
des Absatzes 1 nur für den übernehmenden Rechtsträger nach Maß-
gabe der Anlage, bleibt die bisherige Zuständigkeit für den übertra-
genden Rechtsträger auch nach der Umwandlung bestehen; örtliche 
Zuständigkeitsänderungen bleiben unberührt. Satz 1 gilt für den Be-
steuerungszeitraum, in den der steuerliche Übertragungsstichtag 
fällt, sowie die vorhergehenden Besteuerungszeiträume und für die-
jenigen Steuern, auf die die steuerliche Rückwirkung gemäß § 2 des 
Umwandlungssteuergesetzes Anwendung findet. Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht in den Fällen des § 2 Absatz 2 Nummer 2.

(3) War für den übertragenden Rechtsträger ein Finanzamt außer-
halb Berlins zuständig und entsteht durch die Umwandlung im Sin-
ne des Absatzes 1 erstmalig die Zuständigkeit eines Berliner Finanz-
amts für die Besteuerung des übernehmenden Rechtsträgers, so ist 
die Zuständigkeit desjenigen Berliner Finanzamts für Zwecke der 
Besteuerung des übertragenden Rechtsträgers gegeben, dessen Zu-
ständigkeit bei unterstellter Ansiedlung des übertragenden Rechts-
trägers in Berlin vor der Umwandlung gegeben gewesen wäre.

§ 4
(1) Die Regelungen des § 26 Satz 3 der Abgabenordnung gelten 

entsprechend, es sei denn, es handelt sich um ein Konzernunterneh-
men eines Konzerns im Sinne der §§ 13, 18 und 19 der Betriebsprü-
fungsordnung,
a) ohne dessen herrschendes oder einheitlich leitendes Unterneh-

men zu sein,
b) der einer in der Anlage benannten Branchen angehört.

(2) Für durch wirksam bekanntgegebene Prüfungsanordnungen 
begonnene Außenprüfungen, die am 31. Dezember 2015 nicht ab-
geschlossen sind, verbleibt es bis zum Prüfungsabschluss bei der in 
der Finanzämter-Zuständigkeitsverordnung vom 4. Juni 2015 
(GVBl S. 267) geregelten Zuständigkeit.

§ 5
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Finanzämter-Zuständigkeitsverordnung 

vom 4. Juni 2015 (GVBl. S. 267) außer Kraft.

Berlin, den 17. November 2015      

Senatsverwaltung für Finanzen

Dr. Matthias  K o l l a t z - A h n e n

der zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. 
I S. 91) angepasst worden ist, in Verbindung mit Artikel 1 des Geset-
zes vom 23. September 1990 (BGBl. 1990 II S. 885) weiter anzu-
wenden ist.

(2) Die Finanzämter für Körperschaften sind für
1. Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen 

im Sinne des § 1 Absatz 1 sowie des § 2 Nummer 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes,

2. Kommanditgesellschaften, wenn an ihnen ausschließlich unmit-
telbar persönlich haftende Gesellschafter im Sinne der Nummer 
1 beteiligt sind; dies gilt entsprechend, wenn die Kommandit-
gesellschaft ihre Geschäftsleitung im Ausland hat, aber eine 
oder mehrere Betriebsstätten in Berlin unterhält oder ein ständi-
ger Vertreter in Berlin bestellt ist,

3. die Verwaltung der Umsatzsteuer der in Nummer 2 genannten 
Unternehmen sowie ihrer persönlich haftenden Gesellschafter, 
wenn die Kommanditgesellschaft ihre Geschäftsleitung im Aus-
land hat, soweit nicht bereits eine Zuständigkeit nach den Num-
mern 1 oder 2 gegeben ist, auf Grund der in der Nummer 5.3. der 
Anlage genannten Rechtsverordnung,

4. Mitunternehmerschaften in der Rechtsform atypisch stiller Ge-
sellschaften an Körperschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes,

5. die den Nummern 1, 2 und 4 zuzurechnenden Betriebsstätten im 
Sinne des § 41 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes

zuständig, soweit in der Anlage nichts anderes bestimmt ist.
(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 5 ist das Finanzamt, das 

für die in den Nummern 1, 2 oder 4 Genannten zuständig ist, Be-
triebsstättenfinanzamt.

§ 3
(1) Bei Verschmelzungen, Aufspaltungen, Vermögensübertragun-

gen (Vollübertragungen) und Formwechsel im Sinne des § 1 des 
Umwandlungsgesetzes vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3210, 
1995 I S. 428), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 24. 
April 2015 (BGBl. I S. 642) geändert worden ist, auf die die Vor-
schriften des Umwandlungssteuergesetzes vom 7. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2782, 2791), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 2. November 2015 (BGBl. I S. 1834) geändert worden ist, An-
wendung finden, bleibt das bisher für den übertragenden oder form-
wechselnden Rechtsträger nach Maßgabe der Anlage zuständige 
Finanzamt weiterhin zuständig. Satz 1 gilt für den Besteuerungszeit-
raum, in den der steuerliche Übertragungsstichtag fällt, sowie die 
vorhergehenden Besteuerungszeiträume und für diejenigen Steuern, 
auf die die steuerliche Rückwirkung gemäß § 2 des Umwandlungs-
steuergesetzes Anwendung findet. Die Sätze 1 und 2 finden keine 
Anwendung, wenn
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Finanzämter sind für die Bereiche anderer Finanzämter wie folgt zuständig:

Der im Folgenden verwendete Begriff „Besteuerung“ umfasst auch die Verwaltung der Lohnsteuer, der Kapitalertragsteuer, der Aufsichts-
ratsteuer, der Lizenzsteuer, der von den Finanzämtern zu erhebenden Lohnabzugsbeträge und der Arbeitnehmersparzulage nach dem Fünften 
Vermögensbildungsgesetz (Wahrnehmung der Aufgaben des Betriebsstättenfinanzamts im Sinne des § 41 a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1, 
2 und 3 des Gesetzes vom 2. November 2015 (BGBl. I S. 1834) geändert worden ist), jedoch nicht die Einheitsbewertung des Grundbesitzes 
sowie die Verwaltung der Grundsteuer und der Hundesteuer.

Anlage 
zu § 2 Absatz 1 Satz 1

Lfd. 
Nr. 

Finanzamt zuständig für den 
Bereich des Finanz-
amts

Nr. übertragene Zuständigkeit

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5
1 Charlottenburg alle Berliner 

Finanzämter
1.1 Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs (die den für die Besteue-

rung zuständigen Finanzämtern im Zusammenhang mit der personenbe-
zogenen Buchführung übertragenen Aufgaben bleiben hiervon unbe-
rührt).

alle Berliner 
Finanzämter

1.2 Auszahlung von Arbeitnehmer-Sparzulage für vermögenswirksame 
Leistungen, die nach dem 31. Dezember 1993 angelegt werden, an 
Anlageinstitute im Datenträgeraustauschverfahren und Abwicklung 
hierbei auftretender Rücküberweisungen der Anlageinstitute.

2 Friedrichshain- 
Kreuzberg

alle Berliner 
Finanzämter

2.1 Einheitsbewertung und Bedarfsbewertung sowie Verwaltung der 
Grundsteuer des Grundbesitzes der Deutschen Bundesbahn, der 
Deutschen Reichsbahn, der Deutschen Bahn AG (DB AG), der DB AG 
Holding und ihrer Tochtergesellschaften und des Bundeseisenbahnver-
mögens sowie der auf diesem Grundbesitz lastenden Erbbaurechte und 
errichteten Gebäude auf fremdem Grund und Boden.

alle Berliner 
Finanzämter

2.2 Verwaltung der auf Berlin entfallenden Gewerbesteuer für alle Steuer-
pflichtigen, die im Land Berlin eine oder mehrere Betriebsstätten 
unterhalten und bei denen für die Festsetzung und Zerlegung des 
einheitlichen Gewerbesteuermessbetrages ein Finanzamt außerhalb des 
Landes Berlin zuständig ist.

alle Berliner 
Finanzämter

2.3 Verwaltung der Lohnsteuer (Wahrnehmung der Aufgaben des Betriebs-
stättenfinanzamts im Sinne des § 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
Einkommensteuergesetzes) bei Arbeitgebern, bei denen eine Zuständig-
keit für die Verwaltung der Gewerbesteuer nach den unter Nummer 2.2 
genannten Fällen gegeben ist.

3 Marzahn- 
Hellersdorf

alle Berliner 
Finanzämter

3.1 Verwaltung der Übernachtungsteuer.

4 Mitte/Tiergarten alle Berliner 
Finanzämter

4.1 Einheitsbewertung und Bedarfsbewertung sowie Verwaltung der 
Grundsteuer für die von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), Anstalt 
des öffentlichen Rechts, zu Betriebs- und Verwaltungszwecken 
genutzten Grundstücken.

alle Berliner 
Finanzämter

4.2 Einheitsbewertung und Bedarfsbewertung sowie Verwaltung der 
Grundsteuer für die Hafengrundstücke.

alle Berliner 
Finanzämter

4.3 Verwaltung der Zweitwohnungsteuer.

alle Berliner 
Finanzämter

4.4 Umsatzbesteuerung innergemeinschaftlicher Erwerbe neuer Fahrzeuge 
durch ausländische ständige diplomatische Missionen, berufskonsulari-
sche Vertretungen sowie durch ihre ausländischen Mitglieder.

5 Neukölln alle Berliner 
Finanzämter

5.1 Besteuerung

5.1.1 der beschränkt steuerpflichtigen und der zum Personenkreis des § 1 
Absatz 3 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes gehörenden natürlichen 
Personen – dies gilt nicht für die Verwaltung der Lohnsteuer –.
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alle Berliner 
Finanzämter

5.2 von Personengesellschaften, an denen ausschließlich beschränkt 
steuerpflichtige natürliche Personen unmittelbar oder mittelbar im Sinne 
des § 179 Absatz 2 Satz 3 der Abgabenordnung beteiligt sind, soweit 
sich die Zuständigkeit nicht aus den Nummern 10.2.2 und 10.2.4 ergibt 
– dies gilt nicht für die Verwaltung der Lohnsteuer –.

alle Berliner 
Finanzämter

5.3 Verwaltung der Umsatzsteuer im Ausland ansässiger Unternehmer, die im 
Inland keine Betriebsstätte unterhalten, soweit nach der Umsatzsteuerzu-
ständigkeitsverordnung vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794, 3814), 
die zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung vom 22. Dezember 2014 
(BGBl. I S. 2392) geändert worden ist, keine andere Finanzbehörde 
zuständig ist.

alle Berliner 
Finanzämter

5.4 Besteuerung von Unternehmen, die Bauleistungen im Sinne von § 48 
Absatz 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes erbringen, wenn der 
Unternehmer seinen Wohnsitz oder das Unternehmen seine Geschäfts-
leitung oder seinen Sitz außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes 
hat, soweit nach der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung keine 
andere Finanzbehörde zuständig ist.

alle Berliner 
Finanzämter

5.5 Anordnung und Durchführung von Betriebsprüfungen bei landwirt-
schaftlichen Betrieben der Gewerbekennzahlen (GKZ) beginnend mit 
011 bis 017, bei forstwirtschaftlichen Betrieben der GKZ beginnend mit 
021 bis 023 und bei Betrieben der Fischerei und Aquakultur der GKZ 
beginnend mit 031 bis 032 (vgl. Verzeichnis der Wirtschaftszweige/
Gewerbekennzahlen).

6 Schöneberg alle Berliner 
Finanzämter

6.1 Verwaltung der Erbschaft- und Schenkungsteuer.

7 Spandau alle Berliner 
Finanzämter

7.1 Einheitsbewertung und Bedarfsbewertung sowie Verwaltung der 
Grundsteuer für das forstwirtschaftliche Vermögen des Landes Berlin 
im Land Berlin.

alle Berliner 
Finanzämter

7.2 Verwaltung der Grunderwerbsteuer (einschließlich der gesonderten 
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen in den Fällen des § 17 Absatz 
2 und 3 des Grunderwerbsteuergesetzes).

8 Wedding alle Berliner 
Finanzämter

8.1 Verwaltung der

8.1.1 Vergnügungsteuer.
8.1.2 Spielbankabgabe sowie der weiteren Leistungen und Gewinnabgabe 

(§§ 3 und 4 des Spielbankgesetzes vom 8. Februar 1999 (GVBl. S. 70), 
das zuletzt durch Artikel I des Gesetzes vom 3. März 2010 (GVBl. 
S. 124) geändert worden ist), einschließlich der Durchführung der 
Steueraufsicht.

alle Berliner 
Finanzämter

8.2 Rennwett- und Lotteriesteuer.

9 Zehlendorf Steglitz 9.1 Einheitsbewertung und Bedarfsbewertung sowie Verwaltung der 
Grundsteuer.

10 für Körperschaf-
ten I

Charlottenburg, 
Wilmersdorf

10.1 Besteuerung der in § 2 Absatz 2 Genannten, soweit sie nicht den 
Konzernunternehmen unter den Nummern 11.3.1 bis 11.3.3, 12.3.1 bis 
12.3.3 oder 13.2.1 bis 13.2.3 genannten Branchen zuzuordnen sind oder 
unmittelbar persönlich haftende Gesellschafter im Sinne des § 2 Absatz 
2 Nummer 1 einer in § 2 Absatz 2 Nummer 2 genannten Kommandit-
gesellschaft sind, die unter die Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 fällt.

alle Berliner 
Finanzämter

10.2 Besteuerung – ausgenommen sind jeweils die Aufgaben im Zusammen-
hang mit der personenbezogenen Buchführung betreffend Ansprüche 
nach § 2 Absatz 1 Satz 2 (vgl. Nummer 11.2) – der

10.2.1 sonstigen juristischen Personen des privaten Rechts nach § 1 Absatz 1 
Nummer 4 des Körperschaftsteuergesetzes sowie der nichtrechtsfähigen 
Vereine, Anstalten, Stiftungen und anderer Zweckvermögen des 
privaten Rechts nach § 1 Absatz 1 Nummer 5 des Körperschaftsteuer-
gesetzes.
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10.2.2 Kreditinstitute im Sinne des Kreditwesengesetzes (alle Rechtsformen, 
insbesondere Körperschaften und Personengesellschaften), einschließ-
lich Finanzdienstleistungsinstitute (§ 1 Absatz 1 a des Kreditwesenge-
setzes), soweit diese körperschaftsteuerpflichtig sind.

10.2.3 Kapitalanlagegesellschaften und Kapitalverwaltungsgesellschaften im 
Sinne des Investmentgesetzes oder des Kapitalanlagegesetzbuchs.

10.2.4 Versicherungen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes (alle 
Rechtsformen, insbesondere Körperschaften und Personengesellschaf-
ten).

10.2.5 nach § 5 Absatz 1 Nummern 3, 6 und 9 des Körperschaftsteuergesetzes 
steuerbefreiten Kapitalgesellschaften.

10.2.6 REIT-Aktiengesellschaften und Vor-REITs im Sinne des REIT-Geset-
zes.

alle Berliner 
Finanzämter

10.3 Besteuerung der unter § 2 Absatz 2 fallenden Konzernunternehmen der 
nachfolgend (Nummern 10.3.1 bis 10.3.3) genannten Konzerne im 
Sinne der §§ 13, 18 und 19 der Betriebsprüfungsordnung, sowie der 
ihnen zuzurechnenden Betriebsstätten im Sinne des § 41 Absatz 2 des 
Einkommensteuergesetzes.

10.3.1 Konzerne, deren herrschendes oder einheitlich leitendes Unternehmen 
unter Nummer 10.1 oder 10.2 fällt oder unabhängig von seiner 
Rechtsform unter die Nummern 10.1 oder 10.2 fallen würde.

10.3.2 Konzerne, deren aus der Gruppe der in § 2 Absatz 2 Genannten 
wirtschaftlich bedeutendstes Unternehmen unter die Nummern 10.1 
oder 10.2 fällt, sofern das herrschende oder einheitlich leitende 
Unternehmen nicht in den Geltungsbereich dieser Verordnung fällt.

10.3.3 Konzerne der Branchen
– Kreditinstitute im Sinne des Kreditwesengesetzes
– Kapitalanlagegesellschaften im Sinne des Investmentgesetzes oder 

des Kapitalanlagegesetzbuchs
– Versicherungen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes
soweit diese nicht bereits unter die Nummern 10.3.1 oder 10.3.2 fallen.

alle Berliner 
Finanzämter

10.4 Besteuerung der in

10.4.1 § 2 Absatz 2 Nummer 1 Genannten, sofern sie unmittelbar persönlich 
haftende Gesellschafter einer in § 2 Absatz 2 Nummer 2 genannten 
Kommanditgesellschaft sind, soweit der im Handelsregister zuerst 
genannte unmittelbar persönlich haftende Gesellschafter im Sinne des 
§ 2 Absatz 2 Nummer 1 den Nummern 10.1 bis 10.3.3 zuzuordnen ist, 
sofern die Kommanditgesellschaft nicht unter die Nummern 10.2.2 bis 
10.2.4 fällt.

10.4.2 § 2 Absatz 2 Nummer 2 genannten Kommanditgesellschaften, soweit 
der im Handelsregister zuerst genannte unmittelbar persönlich haftende 
Gesellschafter im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 1 den Nummern 10.1 
bis 10.3.3 zuzuordnen ist, sofern die Kommanditgesellschaft nicht unter 
die Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 fällt.

alle Berliner 
Finanzämter

10.5 Besteuerung der in § 2 Absatz 2 Nummer 4 genannten Mitunternehmer-
schaft, soweit die Körperschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes den Nummern 10.1 bis 10.4.1 oder 10.6 zuzuord-
nen ist.

alle Berliner 
Finanzämter

10.6 Besteuerung der in § 2 Absatz 2 Nummer 1 Genannten, sofern sie 
unmittelbar persönlich haftende Gesellschafter einer in § 2 Absatz 2 
Nummer 2 genannten Kommanditgesellschaft sind, sofern die Kom-
manditgesellschaft unter die Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 fällt.

alle Berliner 
Finanzämter

10.7 Wahrnehmung der Rechte des Landes Berlin an der Zerlegung der 
Körperschaftsteuer.

Charlottenburg, 
Wilmersdorf

10.8 Anordnung und Durchführung von Umsatzsteuer-Sonderprüfungen.

Charlottenburg, 
Wilmersdorf

10.9 Anordnung und Durchführung von Lohnsteuer-Außenprüfungen 
(einschließlich der Umsatzsteuer, soweit sie in Zusammenhang mit 
lohnsteuerrechtlichen Sachverhalten steht).
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11 für Körperschaf-
ten II

11.1 Besteuerung der

Friedrichshain-Kreuz-
berg, Lichtenberg,
Marzahn-Hellersdorf,
Pankow/Weißensee,
Prenzlauer Berg,
Treptow-Köpenick

11.1.1 in § 2 Absatz 2 Genannten, soweit sie nicht den Konzernunternehmen der 
Nummern 10.3.1 bis 10.3.3, 12.3.1 bis 12.3.3, 13.2.1 bis 13.2.3 oder den 
unter 10.2.2 bis 10.2.4 genannten Branchen zuzuordnen sind oder un- 
mittelbar persönlich haftende Gesellschafter im Sinne des § 2 Absatz 2 
Nummer 1 einer in § 2 Absatz 2 Nummer 2 genannten Kommanditgesell-
schaft sind, die unter die Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 fällt.

Friedrichshain-Kreuz-
berg, Lichtenberg, 
Marzahn-Hellersdorf, 
Pankow/Weißensee, 
Prenzlauer Berg, 
Treptow-Köpenick

11.1.2 der Produktionsgenossenschaften des Handwerks im Sinne der Anlage 
II Kapitel V Sachgebiet A Abschnitt III Nummer 4 des Einigungsvertra-
ges vom 31. August 1990, soweit sie nicht den Konzernunternehmen 
der Nummern 10.3.1 bis 10.3.3, 12.3.1 bis 12.3.3, 13.2.1 bis 13.2.3 oder 
den unter 10.2.2 bis 10.2.4 genannten Branchen zuzuordnen sind.

alle Berliner 
Finanzämter

11.2 Aufgaben im Zusammenhang mit der personenbezogenen Buchführung 
betreffend Ansprüche nach § 2 Absatz 1 Satz 2 in den Fällen der 
Nummern 10.2, 12.2, 12.6 sowie 12.7.

alle Berliner 
Finanzämter

11.3 Besteuerung der unter § 2 Absatz 2 fallenden Konzernunternehmen der 
nachfolgend (Nummern  11.3.1 bis 11.3.3) genannten Konzerne im 
Sinne der §§ 13, 18 und 19 der Betriebsprüfungsordnung, sowie der 
ihnen zuzurechnenden Betriebsstätten im Sinne des § 41 Absatz 2 des 
Einkommensteuergesetzes.

11.3.1 Konzerne, deren herrschendes oder einheitlich leitendes Unternehmen 
unter Nummer 11.1 fällt oder unabhängig von seiner Rechtsform unter 
Nummer 11.1 fallen würde.

11.3.2 Konzerne, deren aus der Gruppe der in § 2 Absatz 2 Genannten 
wirtschaftlich bedeutendstes Unternehmen unter Nummer 11.1 fällt, 
sofern das herrschende oder einheitlich leitende Unternehmen nicht in 
den Geltungsbereich dieser Verordnung fällt.

11.3.3 Konzern der Branchen
– Mineralölverarbeitung (WZ 2008 Gruppe 19.2), Großhandel mit 

Mineralölerzeugnissen (WZ 2008 Unterklasse 46.71.2) und Einzel-
handel mit Motorenkraftstoffen (WZ 2008 Gruppe 47.3)

– Herstellung von chemischen Erzeugnissen (WZ 2008 Abteilung 20) 
und Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (WZ 2008 
Abteilung 21), Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und 
orthopädischen Erzeugnissen (WZ 2008 Klasse 46.46) und Großhan-
del mit chemischen Erzeugnissen (WZ 2008 Klasse 46.75)

– Energieversorgung (WZ 2008 Abteilung 35)
– Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, 

Gebäuden und Wohnungen (WZ 2008 Gruppe 68.2)
soweit diese nicht bereits unter die Nummern 11.3.1 oder 11.3.2 fallen.

alle Berliner 
Finanzämter

11.4 Besteuerung der in

11.4.1 § 2 Absatz 2 Genannten, sofern sie unmittelbar persönlich haftende 
Gesellschafter einer in § 2 Absatz 2 Nummer 2 genannten Kommandit-
gesellschaften sind, soweit der im Handelsregister zuerst genannte 
unmittelbar persönlich haftende Gesellschafter im Sinne des § 2 Absatz 
2 Nummer 1 den Nummern 11.1 bis 11.3.3 zuzuordnen ist, sofern die 
Kommanditgesellschaften nicht unter die Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 
fallen.

11.4.2 § 2 Absatz 2 Nummer 2 genannten Kommanditgesellschaften, soweit 
der im Handelsregister zuerst genannte unmittelbar persönlich haftende 
Gesellschafter im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 1 den Nummern 11.1 
bis 11.3.3 zuzuordnen ist, sofern die Kommanditgesellschaft nicht unter 
die Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 fällt.

alle Berliner 
Finanzämter

11.5 Besteuerung der in § 2 Absatz 2 Nummer 4 genannten Mitunternehmer-
schaft, soweit die Körperschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes den Nummern 11.1 bis 11.4.1 zuzuordnen ist.
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Friedrichshain-Kreuz-
berg,
Lichtenberg,
Marzahn-Hellersdorf,
Pankow/ 
Weißensee,
Prenzlauer Berg,
Treptow-Köpenick

11.6 Anordnung und Durchführung von Umsatzsteuer-Sonderprüfungen.

Friedrichshain-Kreuz-
berg,
Lichtenberg,
Marzahn-Hellersdorf,
Pankow/ 
Weißensee,
Prenzlauer Berg,
Treptow-Köpenick

11.7 Anordnung und Durchführung von Lohnsteuer-Außenprüfungen 
(einschließlich der Umsatzsteuer, soweit sie im Zusammenhang mit 
lohnsteuerrechtlichen Sachverhalten steht).

12 für Körperschaf-
ten III

Neukölln, 
Schöneberg, Spandau, 
Steglitz, Tempelhof, 
Zehlendorf

12.1 Besteuerung der in § 2 Absatz 2 Genannten, soweit sie nicht den 
Konzernunternehmen unter den Nummern 10.3.1 bis 10.3.3, 11.3.1 bis 
11.3.3 oder 13.2.1 bis 13.2.3 genannten Branchen zuzuordnen sind oder 
unmittelbar persönlich haftende Gesellschafter im Sinne des § 2 Absatz 2 
Nummer 1 einer in § 2 Absatz 2 Nummer 2 genannten Kommanditgesell-
schaft sind, die unter die Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 fällt.

alle Berliner 
Finanzämter

12.2 Besteuerung – ausgenommen sind Konzernunternehmen der Nummern 
10.3.1 bis 10.3.3, 11.3.1 bis 11.3.3 oder 13.2.1 bis 13.2.2 und soweit sie 
nicht den unter den Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 genannten Branchen 
oder der Nummer 10.6 zuzuordnen sind und jeweils die Aufgaben der 
im Zusammenhang mit der personenbezogenen Buchführung betreffend 
Ansprüche nach § 2 Absatz 1 Satz 2 (vgl. Nummer 11.2) – der

12.2.1 beschränkt Steuerpflichtigen (§ 2 Nummer 1 des Körperschaftsteuerge-
setzes, § 2 Absatz 1 Nummer 2 des Vermögensteuergesetzes), soweit sie 
nicht den unter den Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 genannten Branchen 
zuzuordnen sind.

12.2.2 Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts (§ 1 Absatz 1 Nummer 6 des Körperschaftsteuergesetzes), soweit 
sie nicht den unter den Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 genannten Branchen 
zuzuordnen sind, sowie der juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts – bei Gebietskörperschaften gilt dies nicht für die Verwaltung 
der Lohnsteuer –.

12.2.3 Genossenschaften (§ 1 Absatz 1 Nummer 2 des Körperschaftsteuerge-
setzes), soweit sie nicht den unter den Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 
genannten Branchen zuzuordnen sind.

12.2.4 Kapitalgesellschaften ausländischen Rechts, sowie Europäischen 
Gesellschaften (SE) im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des 
Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesell-
schaft (SE) und Europäischen Genossenschaften (SCE) im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das 
Statut der Europäischen Genossenschaft (SCE) – die nicht in ein 
deutsches Handelsregister eingetragen sind –, die unbeschränkt 
körperschaftsteuerpflichtig sind, soweit sie nicht den unter den 
Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 genannten Branchen zuzuordnen sind.

alle Berliner 
Finanzämter

12.3 Besteuerung der unter § 2 Absatz 2 fallenden Konzernunternehmen der 
nachfolgend genannten (Nummern 12.3.1 bis 12.3.3) Konzerne im 
Sinne der §§ 13, 18, und 19 der Betriebsprüfungsordnung, sowie der 
ihnen zuzurechnenden Betriebsstätten im Sinne des § 41 Absatz 2 des 
Einkommensteuergesetzes.

12.3.1 Konzerne, deren herrschendes oder einheitlich leitendes Unternehmen 
unter die Nummern 12.1 oder 12.2 fällt oder unabhängig von seiner 
Rechtsform unter die Nummern 12.1 oder 12.2 fallen würde.

12.3.2 Konzerne, deren aus der Gruppe der in § 2 Absatz 2 Genannten 
wirtschaftlich bedeutendstes Unternehmen unter die Nummern 12.1 
oder 12.2 fällt, sofern das herrschende oder einheitlich leitende 
Unternehmen nicht in den Geltungsbereich dieser Verordnung fällt.
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12.3.3 Konzerne der Branchen
– Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von bespielten 

Ton-, Bild- und Datenträgern (WZ 2008 Abteilung 18)
– Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (WZ 2008 

Abteilung 29)
– Schienenfahrzeugbau (WZ 2008 Gruppe 30.2)
– Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen (WZ 2008 Abtei-

lung 49)
– Verlagswesen (WZ 2008 Abteilung 58)
– Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogram-

men; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik (WZ 2008 Abtei-
lung 59)

– Rundfunkveranstalter (WZ 2008 Abteilung 60)
– Rechts- und Steuerberater, Wirtschaftsprüfung (WZ 2008 Abtei-

lung 69)
– Unternehmensberatung (WZ 2008 Klasse 70.22)
soweit diese nicht bereits unter die Nummern 12.3.1 oder 12.3.2 fallen.

 alle Berliner 
Finanzämter

12.4 Besteuerung der in

12.4.1 § 2 Absatz 2 Nummer 1 Genannten, sofern sie unmittelbar persönlich 
haftende Gesellschafter einer in § 2 Absatz 2 Nummer 2 genannten 
Kommanditgesellschaft sind, soweit der im Handelsregister zuerst 
genannte unmittelbar persönlich haftende Gesellschafter im Sinne des 
§ 2 Absatz 2 Nummer 1 den Nummern 12.1 bis 12.3.3 zuzuordnen ist, 
sofern die Kommanditgesellschaft nicht unter die Nummern 10.2.2. bis 
10.2.4 fällt.

12.4.2 § 2 Absatz 2 Nummer 2 genannten Kommanditgesellschaft, soweit der 
im Handelsregister zuerst genannte unmittelbar persönlich haftende 
Gesellschafter im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 1 den Nummern 12.1 
bis 12.3.3 zuzuordnen ist, sofern die Kommanditgesellschaft nicht unter 
die Nummern 10.2.2. bis 10.2.4 fällt.

alle Berliner 
Finanzämter

12.5 Besteuerung der in § 2 Absatz 2 Nummer 4 genannten Mitunternehmer-
schaft, soweit die Körperschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes den Nummern 12.1 bis 12.4.1 zuzuordnen ist.

alle Berliner 
Finanzämter

12.6 Verwaltung der Umsatzsteuer der nicht im Inland ansässigen Unterneh-
mer, soweit es sich um in § 2 Absatz 2 Genannte handelt und nicht eine 
Zuständigkeit nach den Nummern 12.2.1, 10.2.2 bis 10.2.4 gegeben ist 
– ausgenommen sind die Aufgaben im Zusammenhang mit der personen-
bezogenen Buchführung betreffend Ansprüche nach § 2 Absatz 1 Satz 2 
(vgl. Nummer 11.2) –; soweit auf Grund der in Nummer 5.3. genannten 
Rechtsverordnung keine besondere Zuständigkeit gilt.

alle Berliner 
Finanzämter

12.7 Verwaltung der Lohnsteuer in den Fällen der grenzüberschreitenden 
Arbeitnehmerüberlassung nach § 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des 
Einkommensteuergesetzes – ausgenommen sind die Aufgaben im 
Zusammenhang mit der personenbezogenen Buchführung betreffend 
Ansprüche nach § 2 Absatz 1 Satz 2 (vgl. Nummer 11.2) –.

für Fahndung und 
Strafsachen

12.8 Aufgaben im Zusammenhang mit der personenbezogenen Buchführung 
und Vollstreckung in Straf- und Bußgeldverfahren (vgl. Nummer 14.2).

Neukölln, 
Schöneberg, Spandau, 
Steglitz, Tempelhof,
Zehlendorf

12.9 Anordnung und Durchführung von Umsatzsteuer-Sonderprüfungen.

Neukölln, 
Schöneberg, Spandau, 
Steglitz, Tempelhof, 
Zehlendorf

12.10 Anordnung und Durchführung von Lohnsteuer-Außenprüfungen 
(einschließlich der Umsatzsteuer, soweit sie im Zusammenhang mit 
lohnsteuerrechtlichen Sachverhalten steht).

13 für Körperschaf-
ten IV

Mitte/Tiergarten, 
Reinickendorf, 
Wedding

13.1 Besteuerung der in § 2 Absatz 2 Genannten, soweit sie nicht den 
Konzernunternehmen unter den Nummern 10.3.1 bis 10.3.3, 11.3.1 bis 
11.3.3 oder 12.3.1 bis 12.3.3 genannten Branchen zuzuordnen sind oder 
unmittelbar persönlich haftende Gesellschafter im Sinne des § 1 Absatz 2 
Nummer 1 einer in § 2 Absatz 2 Nummer 2 genannten Kommanditgesell-
schaft sind, die unter die Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 fällt.
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Lfd. 
Nr. 

Finanzamt zuständig für den 
Bereich des Finanz-
amts

Nr. übertragene Zuständigkeit

alle Berliner 
Finanzämter

13.2 Besteuerung der unter § 2 Absatz 2 fallenden Konzernunternehmen der 
nachfolgend (Nummern 13.2.1 bis 13.2.3) genannten Konzerne im 
Sinne der §§ 13, 18 und 19 der Betriebsprüfungsordnung, sowie der 
ihnen zuzurechnenden Betriebsstätten im Sinne des § 41 Absatz 2 des 
Einkommensteuergesetzes.

13.2.1 Konzerne, deren herrschendes oder einheitlich leitendes Unternehmen 
unter Nummer 13.1 fällt oder unabhängig von seiner Rechtsform unter 
Nummer 13.1 fallen würde.

13.2.2 Konzerne, deren aus der Gruppe der in § 2 Absatz 2 Genannten 
wirtschaftlich bedeutendstes Unternehmen unter die Nummer 13.1 fällt, 
sofern das herrschende oder einheitlich leitende Unternehmen nicht in 
den Geltungsberiech dieser Verordnung fällt.

13.2.3 Konzerne
13.2.3.1 der Branchen

– Luftfahrt (WZ 2008 Abteilung 51)
– Wasserversorgung (WZ 2008 Abteilung 36)
– Herstellung von medizinischen Apparaten (WZ 2008 Klasse 32.50)
soweit diese nicht bereits unter die Nummern 13.2.1 oder 13.2.2 fallen.

13.2.3.2 deren herrschendes oder einheitlich leitendes Unternehmen unter 
folgender Handelsregisternummer eingetragen ist
– Amtsgericht Charlottenburg HRA 44629 B
– Amtsgericht Bonn HRB 4148.

alle Berliner 
Finanzämter

13.3 Besteuerung der in

13.3.1 § 2 Absatz 2 Nummer 1 Genannten, sofern sie unmittelbar persönlich 
haftende Gesellschafter einer in § 2 Absatz 2 Nummer 2 genannten 
Kommanditgesellschaften sind, soweit der im Handelsregister zuerst 
genannte unmittelbar persönlich haftende Gesellschafter im Sinne des 
§ 2 Absatz 2 Nummer 1 den Nummern 13.1 bis 13.2.3 zuzuordnen ist, 
sofern die Kommanditgesellschaft nicht unter die Nummern 10.2.2 bis 
10.2.4 fällt.

13.3.2 § 2 Absatz 2 Nummer 2 genannten Kommanditgesellschaften, soweit 
der im Handelsregister zuerst genannte unmittelbar persönlich haftende 
Gesellschafter im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 1 den Nummern 13.1 
bis 13.2.3 zuzuordnen ist, sofern die Kommanditgesellschaft nicht unter 
die Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 fällt.

alle Berliner 
Finanzämter

13.4 Besteuerung der in § 2 Absatz 2 Nummer 4 genannten Mitunternehmer-
schaft, soweit die Körperschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes den Nummern 13.1 bis 13.3.1 zuzuordnen ist.

Mitte/Tiergarten, 
Reinickendorf, 
Wedding

13.5 Anordnung und Durchführung von Umsatzsteuer-Sonderprüfungen.

Mitte/Tiergarten, 
Reinickendorf, 
Wedding

13.6 Anordnung und Durchführung von Lohnsteuer-Außenprüfungen 
(einschließlich der Umsatzsteuer, soweit sie im Zusammenhang mit 
lohnsteuerrechtlichen Sachverhalten steht).

14 Für Fahndung 
und Strafsachen 
Berlin

alle Berliner 
Finanzämter

14.1 Wahrnehmung der Aufgaben der Steuerfahndung.

alle Berliner 
Finanzämter

14.2 Straf- und Bußgeldverfahren – ohne die Aufgaben im Zusammenhang 
mit der personenbezogenen Buchführung und Vollstreckung (vgl. 
Nummer 12.8) – wegen

14.2.1 Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten.
14.2.2 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, auf die nach den in der Eingangs-

formel der Verordnung zitierten ermächtigenden Vorschriften die 
Bestimmungen des Achten Teils der Abgabenordnung Anwendung 
finden.
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Auf Grund des § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 10 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Ok-
tober 2015 (BGBl. I S. 1722), in Verbindung mit § 9 Absatz 3 und 
§ 8 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der 
Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283), wird verordnet:

§ 1 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 1-92 VE vom 30. Juli 

2014 für die Flurstücke 319, 320, 321, und 322 (Gemarkung Tier-
garten, Flur 43) östlich der Heidestraße gegenüber den Grundstü-
cken Heidestraße 45 und 46–52 im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit, 
wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des vorhabenbezogenen Bebauungsplans kann bei 

der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abteilung 
Geoinformation, beglaubigte Abzeichnungen des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans können bei der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt, Abteilung Städtebau und Projekte und beim 
Bezirksamt Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Bauen, 
Wirtschaft und Ordnung kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über 

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

Verordnung
über die Festsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1-92 VE 

im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit
Vom 2. Dezember 2015

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs 
bezeichnet sind, 

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber der für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen Se-
natsverwaltung schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 2. Dezember 2015

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt

Andreas G e i s e l
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Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722), in 
Verbindung mit § 13 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283), 
wird verordnet:

§ 1
Für das Grundstück Landsberger Allee 77 im Bezirk Friedrichs-

hain-Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain, für das die Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Umwelt die Aufstellung eines Be-
bauungsplans beschlossen hat, tritt bis zum 22. Dezember 2016 eine 
Veränderungssperre gemäß § 14 des Baugesetzbuchs ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereichs der Ver änderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah-
me beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Abtei-
lung Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereiche Stadtentwicklungsamt 
und Bau- und Wohnungsaufsicht und Unterer Denkmalschutz, aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über 

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädi gungsansprüche für eingetretene Vermögens-
nachteile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 
und 3 des Baugesetzbuchs) und

Verordnung
über die Veränderungssperre 2-43/23 

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain
Vom 4. Dezember 2015

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Gel tendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb eines 
Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber 
der für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen Senatsverwal-
tung geltend machen; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist darzulegen. Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuchs wird die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften dieses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist unbeacht lich. Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, 
wenn die für die Verkündung dieser Verord nung geltenden Vor-
schriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 4. Dezember 2015

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt

Andreas G e i s e l
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Der Einleitungssatz der Verordnung über die Festsetzung des Be-
bauungsplans 9-34 im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Grünau 
vom 16. September 2015 (GVBl. S. 350) wird wie folgt berichtigt:

Die Angabe „zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. November 2014 (BGBl. I S. 1748)“ ist durch die Angabe „zu-
letzt geändert durch Artikel 118 der Verordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474)“ und die Angabe „zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692)“ ist 
durch die Angabe „in der bis zum Inkrafttreten des Vierten Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 
vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283) geltenden Fassung, in Verbin-
dung mit Artikel 4 des Vierten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs“ zu ersetzen. 

Berlin, den 24. November 2015

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin

Oliver I g e l
Bezirksbürgermeister

Rainer H ö l m e r
Bezirksstadtrat für Bauen, 

Stadtentwicklung und Umwelt

Berichtigung
der Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans 9-34 

im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Grünau
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